
Monat durchschnittlich erzielten Einnahmen wesent
lich übersteigt, und die Erteilung der Auszahlungs
anordnungen erst im folgenden Monat erfolgen kann? 
Es müssen dann oft Monate vergehen, bis die Aus
zahlungen (Erstattungen aus dem Einnahmekonto) an 
die einzelnen Empfangsberechtigten vorgenommen 
werden können, weil der ursprünglich eingezahlte 
Betrag infolge der Kontenglattstellung am Monats
ende der Verwaltungsbuchhaltung im nächsten Monat 
nicht mehr zur Verfügung steht und daher die Zah
lungen aus den laufenden Einnahmen vorgenommen 
werden müssen.

Verzögerungen der Auszahlungen an die Berechtig
ten ergeben sich auch dann, wenn die auszuzahlenden 
Beträge derart hoch sind, daß zur Erstattung nach den 
bestehenden Haushaltsvorschriften die Genehmigung 
des übergeordneten Haushaltsorgans (Ministerium der 
Finanzen) erforderlich ist.

Wenn die beiden vorstehend geschilderten Möglich
keiten Zusammentreffen, dann wird die Verzögerung 
evtl, noch größer. Hierdurch können den Empfangs
berechtigten erhebliche Nachteile entstehen; der Zins
verlust ist nur einer davon. Viel schwerer kann die 
nicht sofortige Zahlung des auf den einzelnen ent
fallenden Erlösanteils diesen treffen, wenn er aus 
irgendwelchen dringenden Gründen mit diesem Gelde 
gerechnet hat.

Deshalb müßte weiterhin erwogen werden, ob und 
inwieweit bei jeder Verwaltungsbuchhaltung ein Ver
wahrkonto eingerichtet werden kann, aus dem Rück
zahlungen ohne Genehmigung des übergeordneten 
Haushaltsorgans vorgenommen werden können und 
das einer Glattstellung am Monatsende nicht unter
liegt. Dieses Verwahrkonto könnte zugleich als Hinter
legungskonto des am gleichen Ort befindlichen Staat
lichen Notariats Verwendung finden.

PETER WALLIS,
Sekretär am Kreisgericht Mühlhausen/Thüringen

Aus der Tätigkeit des Potsdamer Notaraktivs
Auf den letzten Plenartagungen des Zentralkomitees 

der SED wurde immer wieder die Vereinfachung des 
Staatsapparates und die Verbesserung seiner Arbeits
weise behandelt. Auch in der Justiz setzte daraufhin 
eine gründliche Untersuchung der bisherigen Arbeits
methoden ein. Ein Ergebnis dieser Diskussion war im 
Bezirk Potsdam die Bildung des Notaraktivs.

Diesem gehören sieben aktive und fachlich gute 
Staatliche Notare des Bezirks (von insgesamt 33) an, 
die gleichzeitig die einzelnen Gruppen der Notariate 
(groß, klein, Stadt, Land) vertreten. Die bisherige 
Arbeit hat bestätigt, daß das Aktiv der Verbesserung 
der anleitenden und kontrollierenden Tätigkeit des 
Notarinstrukteurs der Justizverwaltungsstelle dient. 
Die gründliche und allseitige Erörterung vieler Fragen 
unter Beachtung der Erfahrungen der Praxis bei den 
einzelnen Notariaten führt zu richtigen Beschlüssen 
und Anordnungen. Sie hebt jedoch die Verantwortlich
keit des Instrukteurs auf keinen Fall auf (insoweit 
kann der Charakter des Aktivs nur beratend sein).

Große Bedeutung für eine erfolgreiche Arbeit hat die 
gute Vorbereitung der Mitglieder des Aktivs auf die 
einzelnen Probleme. Deshalb wird bei der Einladung 
zu den Tagungen, die alle sechs bis acht Wochen statt
finden, außer der Tagesordnung die von den einzelnen 
Mitgliedern zu studierende Literatur angegeben. So 
konnten infolge der guten Mitarbeit aller Aktivmit
glieder solche wichtigen Probleme wie „Sozialistisches 
Eigentum und guter Glaube“, „Ausgleichsanspruch“, 
„Entziehung des Pflichtteils des Ehegatten“, „Belastung 
volkseigener Eigenheime“ u. a. m. mit sämtlichen 
hierüber in der „Neuen Justiz“ und in „Staat und 
Recht“ erschienenen Beiträgen durchgearbeitet werden. 
Um die Ergebnisse dieser Besprechungen allen Notaren 
des Bezirks zu vermitteln, führen die Aktivmitglieder 
anschließend in sieben Stützpunkten des Bezirks hier
über Seminare durch.

Besonders begrüßt wird auch von allen Notaren, daß 
sich das Notaraktiv mit den in den einzelnen Kreisen 
aufgetretenen rechtlichen Zweifelsfragen befaßt, was 
besonders für die Ein-Mann-Notariate eine große 
Hilfe bedeutet. Das Notaraktiv klärte z. B. Fragen wie

„Kann ein Erbvertrag in der Form des § 2269 BGB 
geschlossen werden, auch wenn die Vertragspartner 
keine Eheleute sind?“, „Hat das Staatliche Notariat 
bei der Erbscheinserteilung zu prüfen, ob eine Pflicht
teilsentziehung gemäß § 2336 BGB wirksam ist? Wel
chen Rechtscharakter hat insbesondere die Bestim
mung des § 2336 Abs. 3 BGB?“, „Läßt § 925 BGB eine 
Auslegung dahin zu, daß die einzelnen Mitglieder 
einer Gesamthandsgemeinschaft einzeln mit dem ande
ren Vertragsteil die Auflassung erklären können?“ 
Auch hierauf bereiteten sich alle Aktivmitglieder bis 
zur Tagung genau vor.

Die Behandlung der Entscheidungen und Artikel der 
„Neuen Justiz“ und der anderen Fachzeitschriften 
bildet einen ständigen Tagesordnungspunkt. Oft er
geben sich hieraus z. B. notwendige Rücksprachen mit 
anderen Bezirksdienststellen. So wurde z. B. in Aus
wertung der in NJ 1957 S. 815 veröffentlichten Ent
scheidung des Obersten Gerichts der Rat des Bezirks 
darauf hingewiesen, die Grundbuchämter anzuweisen, 
für die Kirche grundbuchlich eingetragene Lasten, die 
auf Rechtseinrichtungen und -anschauungen der Feu
dalzeit beruhen, als gegenstandslos zu löschen.

Bewährt hat sich auch die Behandlung'von Pro
blemen gemeinsam mit Vertretern anderer Bezirks
dienststellen, um für den Bezirk einheitliche Arbeits
verfahren zu erreichen. So wurde bereits im August 
1957 mit Vertretern der Deutschen Notenbank das Ver
fahren bei Hinterlegungen für Personen unbekannten 
Aufenthalts festgelegt. Weiterhin wurden mit Ver
tretern der Investitionsbank Fragen der Veräußerung 
und Belastung landwirtschaftlicher Entschuldungs
betriebe und mit Vertretern der Abt. Inneres (Kataster) 
des Rates des Bezirks und Grundbuchführern Ver
besserungsvorschläge zum „vereinfachten“ Verfahren 
der Bekanntmachungen in Grundbuchsachen durch
gesprochen.

Wertvolle Hinweise für die Arbeit des Notaraktivs 
haben sich auch bei der Auswertung der Revisions
und Instruktionsberichte ergeben. So wurde z. B. die 
Frage des Wirkungskreises bei Gebrechlichkeitspfleg
schaften, die bei vielen Notariaten falsch behandelt 
worden war, besprochen.

Die Mitglieder des Notaraktivs nehmen an den Revi
sionen bei den Staatlichen Notariaten teil und unter
stützen insoweit besonders den Instrukteur der Justiz
verwaltungsstelle. Durch das bei den Notariaten ein
geführte System der gegenseitigen Kontrolle wollen 
wir erreichen, daß sich die Revisionen in Zukunft mehr 
auf die Schwerpunkte konzentrieren.

Die besondere Verantwortung des Notaraktivs für 
die Arbeit der Staatlichen Notariate kommt aber in der 
Behandlung solcher Fragen zum Ausdruck wie „Mit
wirkung der Staatlichen Notariate bei der Vorberei
tung und Durchführung der Schöffen wähl“ und „Aus
wertung der politischen Massenarbeit der Staatlichen 
Notariate im Bezirk im Jahre 1957“. Die Vorschläge des 
Notaraktivs werden zu einer weiteren Aktivierung aller 
Mitarbeiter beitragen, ohne daß administrative Maß
nahmen notwendig sind. Die Mitglieder des Notar
aktivs sehen es als ihre besondere Pflicht an, in alles 
Kreisen die politische Aktivität zu heben.

Erfolgreich war die Arbeit des Aktivs auch auf dem 
Gebiet der Arbeitsorganisation. Der Musterarbeits
plan ist bereits zur Arbeitsgrundlage vieler Notariate 
des Bezirks geworden. Bei der Auswertung neuer 
Arbeitsmethoden können die Erfahrungen der einzel
nen Notariate unmittelbar berücksichtigt werden.

Früher mußten alle hier behandelten Fragen vom 
Instrukteur allein entschieden oder in den Arbeits
tagungen mit allen Notaren besprochen' werden. Die 
Arbeitstagungen können jetzt konzentrierter durch- 
gefüihrt werden. Da das Notaraktiv monatlich tagt, ist 
auch eine raschere Lösung der Probleme garantiert. 
Die Ergebnisse der Beratungen' gehen allen Notariaten 
zu und werden in allen Kreisen beachtet werden. Die 
übrigen Notare sparen auf diese Weise wertvolle 
Arbeitszeit, und der Staatshaushalt spart Mittel für 
Reisegelder.

ELLENOR OEHLER,
Instrukteur bei der Justizverwaltungsstelle des

Bezirks Potsdam
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